
KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/509-32/2023 
 
Betr.: 
Genehmigung der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 06. März 2023 
Vorlage: KT/BV/509/2023 7 
 
Beschlusstext:  
 
Die Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 
06. März 2023 wird genehmigt. 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 35   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/510-32/2023 
 
Betr.: 
Genehmigung der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16. März 2023 
Vorlage: KT/BV/510/2023 8 
 
Beschlusstext:  
 
Die Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 
16. März 2023 wird genehmigt. 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 34   Enthaltung 1   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/511-32/2023 
 
Betr.: 
Genehmigung der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 31. März 2023 
Vorlage: KT/BV/511/2023 9 
 
Beschlusstext:  
 
Die Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 
31. März 2023 wird genehmigt. 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 30   Enthaltung 5   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/512-32/2023 
 
Betr.: 
Genehmigung der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 01. Juni 2023 
Vorlage: KT/BV/512/2023 10 
 
Beschlusstext:  
 
Die Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 
01. Juni 2023 wird genehmigt. 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 34   Enthaltung 1   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/513-32/2023 
 
Betr.: 
Genehmigung der Niederschrift der 31. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 03. Juli 2023 
Vorlage: KT/BV/513/2023 11 
 
Beschlusstext:  
 
Die Niederschrift der 31. Sitzung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 
03. Juli 2023 wird genehmigt. 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 32   Enthaltung 3   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/515-32/2023 
 
Betr.: 
Bestellung von Mitgliedern in den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises 
Vorlage: KT/BV/515/2023 12 
 
Beschlusstext:  
 
Gemäß § 4 Ziffer 1 i. V. m. § 3 Ziffer 1 Buchstabe d) und Ziffer 2 Buchstabe c) der 
Satzung für den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises wird anstelle von Frau The-
resa Töpfer Frau Diana Worch als Vertreterin aus dem Sportbereich und Herr Florian 
Fischer als Vereinsberater des Kreissportbundes Unstrut-Hainich in den Sportbeirat 
des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt.  
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 31  Enthaltung 4   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/516-32/2023 
 
Betr.: 
Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern in den Sportbeirat des Unstrut-
Hainich-Kreises 
Vorlage: KT/BV/516/2023 13 
 
Beschlusstext:  
 
Gemäß § 3 Ziffer 3 i. V. m. § 4 Ziffer 1 der Satzung für den Sportbeirat des Unstrut-
Hainich-Kreises werden für die Mitglieder des Sportbeirates folgende stellvertretende 
Mitglieder in den Sportbeirat bestellt: 
 
Vorsitzender des Kreissportbundes 
 

Mitglied Stellvertreter 

Thomas Stecher Mandy Göbel 

 
Vertreter aus dem Sportbereich 
 

Mitglied Stellvertreter 

Wolfgang Zimmer Andre Hofmann 

Andreas Siebert Dirk Nürnberger 

Diana Worch Beatrice Schmidt 

Dieter Elbert  Stephan Mayer 

Thomas Waldheim Steven Flock 

Silke Müller Enrico Rink 

Marco Pompe Martina Dorenwendt 

 
 



Mit beratender Stimme gehören dem Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises an: 
 

 Mitglied Stellvertreter 

ein Vertreter des Staatlichen Schul-
amtes Nordthüringen 

Hardy Krause - 

der Fachdienstleiter des FD GLM im 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 

Maja Richardt Levinia Schwarz 

der Vereinsberater des Kreissport-
bundes Unstrut-Hainich 

Florian Fischer Markus Fromm 

 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 32   Enthaltung 4   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/514-32/2023 
 
Betr.: 
Beteiligung des Landkreises am Anhörungsverfahren Thüringer Gesetz zur 
freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2024 und zur 
Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften 
Vorlage: KT/BV/514/2023 15 
 
Beschlusstext:  
 
1. Der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt sich am Anhörungsverfahren zum Thüringer 
Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2024 und 
Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften. 
 
2. Der Landrat wird beauftragt, die Stellungnahme fristgerecht bis zum 15. Septem-
ber dem Landesverwaltungsamt Weimar als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur 
Weiterleitung über das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales an den 
Landtag einzureichen und in der Stellungnahme die Interessen des Landkreises zu 
vertreten, insbesondere die Normierung eines Kompensationsanspruches des UHK 
in Form von Ausgleichszahlungen in Höhe der mit der Neugliederung einhergehen-
den fiskalen Verluste und eine finanzielle Ausgleichsregelung eingebrachter, aber 
nunmehr übergehender Vermögensgegenstände und Abgeltungsregelungen wert-
steigender Aufwendungen für übergegangene Vermögenswerte im Gesetz zu ver-
langen.  
 
3. Der Landrat wird im Fall der Verabschiedung des Neugliederungsgesetzes ohne 
eine gesetzlichen Regelung zur umfassenden Ausgleichszahlung  bzw. ohne  Be-
rücksichtigung der aufgezeigten Belange des Unstrut-Hainich-Kreises im Thüringer 
Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2024 und  
Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften  legitimiert, bei Erfolgsaussichten 
Verfassungsbeschwerde wegen Verfassungswidrigkeit nach § 31 ff ThürVerfGHG 
beim Thüringer Verfassungsgerichtshof zu erheben, hilfsweise in Verhandlungen  
 
 
 
 



 
zum Abschluss eines Auseinandersetzungsvertrages mit dem Landrat des Landkreis  
Eichsfeld zu treten, ggf. über das Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, soweit 
das Neugliederungsgesetz die Belange des UHK insoweit berücksichtigt, als dass 
der Verlust- und Wertausgleich umfassend in einem Auseinandersetzungsvertrag zu 
regeln ist.  
 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 35   Enthaltung 1   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/AWB/030-32/2023 
 
Betr.: 
Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 2022 für den Abfall-
wirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis 
Vorlage: AWB/BV/030/2023 16 
 
Beschlusstext:  
 
Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 11 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Un-
strut- Hainich-Kreis (AWB) und § 25 Abs. 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung emp-
fiehlt der Betriebsausschuss für den Abfallwirtschaftsbetrieb dem Kreistag des Un-
strut-Hainich-Kreis folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Jahresabschluss 2022 des AWB (Anlage), der mit einer Bilanzsumme in Hö-
he von 12.029.252,73 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 416.526,94 € 
abschließt, wird festgestellt.  
 

2. Der Jahresüberschuss aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe 
von 80.799,01 € ist der Rücklage Betrieb der Umladestation zuzuführen.   
 

3. Der Jahresüberschuss der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme 
(BgA dS) in Höhe von 291.146,06 € ist abzüglich Kapitalertragsteuer und Solida-
ritätszuschlag am 15.09.2023 an den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises ab-
zuführen. 
 

4. Die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33.757,19 € 
sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10.824,68 € 
sind als Jahresgewinn für das Jahr 2022 auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
 
 
Z a n k e r 
Landrat Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 29   Nein 1   Enthaltung 6   



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/AWB/031_32xxx-xx/2023 
 
Betr.: 
Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Entlastung der Betriebsleitung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis für das Wirtschaftsjahr 2022 
Vorlage: AWB/BV/031/2023 17 
 
Beschlusstext:  
 
Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreis beschließt auf der Grundlage des Berichtes 
der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 
die Entlastung der Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis.  
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 36   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/517-32/2023 
 
Betr.: 
Übertragung der Zuständigkeiten des Kreistages auf den Kreisausschuss ge-
mäß § 28 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises als Einzel-
fallentscheidung (Vergaben von Bauleistungen für den Umbau der Halle 206, 
Lindenhof zum Feuerwehrtechnischen Zentrum für acht von elf Lose) 
Vorlage: KT/BV/517/2023 18 
 
Beschlusstext:  
 
Die Entscheidung über die Vergaben von Bauleistungen für den Umbau der Halle 
206, Lindenhof  zum Feuerwehrtechnischen Zentrum für die Lose Rohbau, Heizung-
Lüftung-Sanitär, Metallbau-/Schlosserarbeiten, Trockenbau, Fliesen, Elektroinstalla-
tion, Atemschutzwerkstatt und Atemschutzübungsanlage wird gemäß § 28 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung des Kreistages auf den Kreisausschuss übertragen.  
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 36   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/508-32/2023 
 
Betr.: 
Einbringung der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haus-
haltsjahr 2022 und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss 
Vorlage: KT/BV/508/2023 19 
 
Beschlusstext:  
 
Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2022 wird zur 
Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen.  
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 35   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/518-32/2023 
 
Betr.: 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/GRÜNEN: Stellungnahme des Landkreises zur 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Schienenpersonenverkehr 
(SPNV) im Freistaat Thüringen für den Zeitraum 2023 – 2027 
Vorlage: KT/BV/518/2023 20 
 
Beschlusstext:  
 
Der Landrat wird gebeten bei der Stellungnahme des Landkreises zur Fortschreibung 
des Nahverkehrsplans für den Schienenpersonenverkehr (SPNV) im Freistaat Thü-
ringen für den Zeitraum 2023 – 2027 nachdrücklich darauf zu drängen, dass das 
SPNV-Angebot zwischen Mittelthüringen und Nordthüringen/Südniedersachsen ver-
dichtet wird und möglichst bald eine Angebotsmehrung im Korridor Erfurt – Leinefel-
de – Kassel/Göttingen erreicht wird. Dazu gehört auch, dass alle Unterwegsbahnhöfe 
mindestens stündlich bedient werden. 
 
Dabei ist auf folgende Sachverhalte und Forderungen hinzuweisen: 
 
Um das SPNV-Angebot in Nordthüringen insgesamt zu verbessern, sind Angebots-
mehrungen notwendig. Dabei muss die Regionalexpresslinie 1 (RE 1) auf einen 
Stundentakt verdichtet werden. Linienführung und Leistungsumfang des RE 2 sind 
beizubehalten. 
 
Die Verdichtung des Angebots der Regionalexpresslinie 1 (RE 1) zwischen Erfurt 
und Göttingen auf einen Stundentakt ist für die Verbesserung der Erreichbarkeit 
Nordthüringens von herausragender Bedeutung und muss mit der Neuvergabe der 
Leistungen des bisherigen Neigetechniknetzes Ende 2030 (jetzt „E-Netz Mittelthürin-
gen“) umgesetzt werden. Die bisherige Durchbindung östlich von Erfurt nach Ostthü-
ringen bzw. Südwestsachsen ist als schneller Regionalexpress unbedingt beizube-
halten.  
 
 
 



Da zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass die Strecke Leinefelde – Gotha elektrifiziert ist, ist der Einsatz batterieelektri-
scher Triebzüge vorzusehen (nach Streckenelektrifizierung „Umbau“ zu elektrischen 
Triebzügen). 
 
Neben der genannten Streckenelektrifizierung sind weitere Investitionen in den Aus-
bau der Eisenbahninfrastruktur der Strecke Leinefelde – Gotha erforderlich: 
 
Für eine Verbesserung der Betriebsqualität und Fahrplanstabilität sind auf der Stre-
cke Leinefelde – Gotha in ausgewählten Abschnitten dringend längere zweigleisige 
Begegnungsabschnitte vorzusehen und auszubauen. Insbesondere nördlich und 
südlich von Mühlhausen hat ein zweigleisiger Ausbau eine besonders positive Wir-
kung, um die Fahrplanstabilität zu verbessern. In Mühlhausen werden fahrplanmäßig 
Zugkreuzungen durchgeführt und heute besteht stets das Risiko, dass sich Ver-
spätungen auf Züge der Gegenrichtung übertragen und entsprechend aufschaukeln. 
 
Da aktuell der Bau zweigleisiger Begegnungsabschnitte nicht Gegenstand des Be-
darfsplanvorhabens Ausbaustrecke Leinefelde – Gotha ist, ist dies vom Land einzu-
fordern. Nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz plant der Bund bisher ledig-
lich die Streckenelektrifizierung zwischen Leinefelde und Gotha (einschließlich der 
Verbindungskurve Gotha) sowie den Bau von neuen Kreuzungsbahnhöfen in Silber-
hausen und Ballstädt. 
 
Das Land Thüringen hat die Möglichkeit, für den Bau der zweigleisigen Abschnitte 
sich der großzügigen Fördermöglichkeiten über das Bundesprogramm des Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) zu bedienen. Der Bund hat seit 2020 dafür 
eine deutlich bessere Finanzausstattung geschaffen (derzeit 1,0 Mrd. € und ab 2025 
2,0 Mrd. € p. a.). Aus diesem Haushaltstitel ist also die dringend erforderliche ergän-
zende Infrastruktur für einen verlässlichen Nahverkehr gut finanzierbar. Während 
andere Bundesländer aktiv die Finanzierung von SPNV-Vorhaben über das GVFG-
Bundesprogramm nutzen und zahlreiche Bahnprojekte darüber entwickeln, hat Thü-
ringen bisher lediglich ein einziges Schienenprojekt für das Bundesprogramm ange-
meldet. 
 
Das Land muss endlich die Planungen vorantreiben und entsprechende Anträge 
beim Bund stellen. Die Planung und Umsetzung dieser Teilmaßnahmen ist sinnvoll-
erweise zeitgleich mit der Streckenelektrifizierung zu veranlassen. 
 
Das Land Thüringen hat für den abschnittsweisen zweigleisigen Ausbau der Strecke 
Leinefelde – Gotha bisher leider noch keine Voruntersuchungen veranlasst. Aus 
Sicht des Landkreises müssen sich Bund, Land und DB Netz AG umgehend zum 
genannten Streckenausbau abstimmen, um die verkehrliche und betriebliche Aufga-
benstellung zu definieren. In einem weiteren Schritt muss das Land die Anmeldung 
für das GVFG-Bundesprogramm veranlassen und so die Finanzierung auf dem Weg 
bringen. 
 
 
 
 



Entscheidend ist, die seitens des Bundes geplante Streckenelektrifizierung mit weite-
ren Infrastrukturmaßnahmen für einen besseren SPNV zu synchronisieren, um Pla-
nung und letztendlich Bau der Eisenbahninfrastruktur zu bündeln. 
 
Ferner ist zu prüfen, ob und wie das SPNV-Angebot auch durch zusätzliche und op-
timierte Haltepunkte der Regionalbahnen verbessert werden kann – beispielsweise 
Kirchgandern, Uder, Heiligenstadt II, Westhausen, Horsmar, Reiser etc. 
 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 30   Enthaltung 5   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/520-32/2023 
 
Betr.: 
Absichtserklärung des Unstrut-Hainich-Kreises zur zweiten Verlängerung des 
Regionalbudgets in Kooperation mit dem Landkreis Nordhausen und dem 
Kyffhäuserkreis 
Vorlage: KT/BV/520/2023 21 
 
Beschlusstext:  
 
Der Unstrut-Hainich-Kreis erklärt seine Absicht zur zweiten und damit letztmöglichen 
Verlängerung (letzte Förderperiode) des Regionalbudgets Nordthüringen für die 
Umsetzung von Projekten des Regionalmanagements „Perspektive Nordthüringen“ in 
Kooperation mit dem Landkreis Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis und beauftragt 
den Landrat die erforderlichen Erklärungen abzugeben und Anträge zu stellen. Die 
für die Finanzierung des Regionalbudgets benötigten Eigenanteile für die Jahre 2024 
bis 2027 werden entsprechend der prozentualen Fördersumme in den 
Hauhaltsplänen wie folgt eingestellt und für Projektumsetzungen bereitgestellt: 
 

Jahr Haushaltsstelle Eigenanteil UHK 

2024 7912.9820 27.777,78 € 

2025 7912.9820 66.666,67 € 

2026 7912.9820 66.666,67 € 

2027 7912.9820 38.888,89 € 

GESAMT 
 

200.000 € 

 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 34   



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/521-32/2023 
 
Betr.: 
2. Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages des Unstrut-Hainich-
Kreises 
Vorlage: KT/BV/521/2023 22 
 
Beschlusstext:  
 
 
Die als Anlage beigefügte 2. Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages des 
Unstrut-Hainich-Kreises wird beschlossen.  
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 34   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/524-32/2023 
 
Betr.: 
Stellungnahme zu § 9 des Entwurfs eines ThürGNGG 2024 
Eingliederung der Gemeinde Hallungen in die Gemeinde Südeichsfeld 
Vorlage: KT/BV/524/2023 23 
 
Beschlusstext:  
 
Der Kreistag des Unstrut Hainich Kreises stimmt der Eingliederung der Gemeinde 
Hallungen in die Gemeinde Südeichsfeld und dem damit verbunden Wechsel der 
Gemeinde Hallungen in den Unstrut-Hainich-Kreis zu.  
 
Der Landrat wird beauftragt gegenüber dem Landesgesetzgeber eine entsprechende 
Stellungnahme abzugeben.  
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 35   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/523-32/2023 
 
Betr.: 
Einführung von Energiesparmodellen in Schulen 
Vorlage: KT/BV/523/2023 24 
 
Beschlusstext:  
 
 
Die Verwaltung wird unter der Maßgabe der Bewilligung von Fördergeldern beauf-
tragt 
 

• Energieeinsparmodelle in geeigneten Schulen auf freiwilliger Basis einzuführen, 
 

• für die Durchführung des Projektes eine Personalstelle im Stellenplan 2024 zu 
schaffen,  
 

• die Förderung der Maßnahme im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 
zu beantragen.  

 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 29   Nein 5   Enthaltung 1   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/AWB/033-32/2023 
 
Betr.: 
Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes: Vergabe der Leistung - "Übernahme, 
Transport und Vermarktung / Verwertung von Alttextilien und Schuhen aus 
dem Unstrut-Hainich-Kreis" EU 01-2023 LD 
Vorlage: AWB/BV/033/2023 25 
 
Beschlusstext:  
 

1. Im Ergebnis des öffentlichen Vergabeverfahrens „Übernahme, Transport und 
Vermarktung/Verwertung von Alttextilien und Schuhen aus dem Unstrut-Hainich-
Kreis“, Vergabenummer: EU 1 /2023 LD wird der Auftrag an die TorunTEX Textilver-
wertungs GmbH vergeben. 
 
2. Die Betriebsleiterin wird zum Abschluss eines Vertrages mit der TorunTEX Textil-
verwertungs GmbH über die „Übernahme, Transport und Vermarktung/Verwertung 
von Alttextilien und Schuhen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis“, dem die Inhalte der 
Vergabeunterlagen zur europaweiten Ausschreibung Vergabenummer: EU 1 /2023 
LD zu Grunde gelegt werden, ermächtigt. 
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 30   Nein 3   Enthaltung 1   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/AWB/032-32/2023 
 
Betr.: 
Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes: Vergabe der Leistung - "Übernahme 
und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) aus dem Unstrut-
Hainich-Kreis" EU 02-2023 LD 
Vorlage: AWB/BV/032/2023 26 
 
Beschlusstext:  
 
1. Im Ergebnis des öffentlichen Vergabeverfahrens „Übernahme und Verwertung von 

Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) aus dem Unstrut-Hainich-Kreis“, Vergabe-

nummer: EU 2 /2023 LD wird der Auftrag an die Veolia Umweltservice Wertstoffma-

nagement GmbH vergeben. 

 

2. Die Betriebsleiterin wird zum Abschluss eines Vertrages mit der Veolia Umweltser-

vice Wertstoffmanagement GmbH über die „Übernahme und Verwertung von Papier, 

Pappe und Kartonagen (PPK) aus dem Unstrut-Hainich-Kreis“, dem die Inhalte der 

Vergabeunterlagen zur europaweiten Ausschreibung Vergabenummer: EU 2 /2023 

LD zu Grunde gelegt werden, ermächtigt. 

 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich beschlossen 
Ja 31   Nein 3   
 



KREISTAG  
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

BESCHLUSS 
Kreistag 

 
 
Sitzungstag: 11.09.2023 
 
Beschlussnummer:   KT/B/522-32/2023 
 
Betr.: 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse 
Vorlage: KT/BV/522/2023 27 
 
Beschlusstext:  
 
Die in der Sitzung des Kreistages am 11. September 2023 gefassten nichtöffentli-
chen Beschlüsse werden nach Auftragserteilung öffentlich gemacht.  
 
 
 
Z a n k e r 
Landrat 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig beschlossen 
Ja 34   
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